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Amtliche Bekanntmachungen 
 

Umweltamt 
 

225/2024 

Förmliches Verfahren zur Erteilung einer wasserrechtlichen Bewilligung 
 
Die Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft mbH (Antragstellerin) hat im Jahr 2023 
einen Antrag zur Erteilung einer wasserrechtlichen Bewilligung zur Entnahme von 
Grundwasser aus der ‚WGA Essen-Kettwig vor der Brücke‘ gemäß § 8 Absatz 1 des 
Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz – WHG) gestellt. Für 
die Durchführung des förmlichen Verfahrens gelten gemäß § 106 Absatz 1 des 
Wassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz – LWG) die 
Vorschriften nach Teil V Abschnitt 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (VwVfG NRW). § 73 Absatz 3 bis 5 VwVfG NRW ist entsprechend 
anzuwenden. 
 
Die Antragstellerin beantragt, auf dem Grundstück 
 
Gemarkung Flur Flurstück 
Kettwig 52 158 

 
Rohwasser aus drei Tiefbrunnen bis zu einem jährlichen Volumen von insgesamt 
 

1.300 m3 stündlich 
31.200 m3 täglich 

9.000.000 m3 jährlich 
 
zu entnehmen. Das entnommene Grundwasser dient der Versorgung der Bevölkerung, des 
Gewerbes und der Industrie mit Trinkwasser. 
 
Die Antragsunterlagen (Beschreibungen, Nachweise und Zeichnungen), aus denen sich Art 
und Umfang des beabsichtigten Vorhabens ergeben, liegen entsprechend § 73 Absatz 3 
VwVfG NRW für die Dauer eines Monats in der Zeit 
 

vom 02.12.2024 bis zum 17.01.2025 
 

bei der Unteren Wasserbehörde der Stadt Essen, Freytagstr. 29, Raum 116 
zur Einsichtnahme aus. 
 
Die Unterlagen können ferner auf der Internetpräsenz der Bezirksregierung Düsseldorf unter 
der Adresse www.brd.nrw.de unter ‚Service‘ → ‚Offenlagen‘ eingesehen werden. 
 
Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt werden, kann entsprechend § 73 Absatz 4 
VwVfG NRW bis zwei Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist schriftlich oder zur 
Niederschrift bei der o. g. Auslegungsstelle oder bei der Bezirksregierung Düsseldorf, 
Cecilienallee 2 in 40474 Düsseldorf (unter Angabe des Aktenzeichens 54.06.01.03-13) 
Einwendungen erheben. Vereinigungen, die auf Grund einer Anerkennung nach anderen 
Rechtsvorschriften befugt sind, Rechtsbehelfe nach der Verwaltungsgerichtsordnung gegen 
die Entscheidung nach § 74 VwVfG NRW einzulegen, können innerhalb der v. g. Frist 
Stellungnahmen zu dem Vorhaben abgeben. 
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Entsprechend § 73 Absatz 4 VwVfG NRW sind mit Ablauf der Einwendungsfrist alle 
Einwendungen ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen. 
Dies gilt nicht für ein sich anschließendes Gerichtsverfahren. 
 
Die Erhebung einer Einwendung setzt voraus, dass aus dieser zumindest der geltend 
gemachte Belang und die Art der Beeinträchtigung hervorgehen, die Einwendung 
unterschrieben und mit einem lesbaren Namen und Anschrift versehen ist. Einwendungen 
ohne diesen Mindestgehalt sind unbeachtlich. 
 
Gemäß § 3a Absatz 2 VwVfG NRW sind Einwendungen, die per E-Mail erhoben werden, nur 
zulässig, wenn sie mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehen sind. Eine 
Signierung mit einem Pseudonym ist nicht zulässig. Die Erhebung einer Einwendung durch 
„einfache“ E-Mail genügt nicht der erforderlichen Form und kann keine Berücksichtigung 
finden. 
 
Bei Eingaben, die von mehr als 50 Personen auf Unterschriftslisten unterzeichnet oder in Form 
vervielfältigter gleichlautender Texte eingereicht worden sind (gleichförmige Eingaben), gilt für 
das Verfahren derjenige Unterzeichner als Vertreter der übrigen Unterzeichner, der darin mit 
seinem Namen und seiner Anschrift als Vertreter bezeichnet ist, soweit er nicht von ihnen als 
Bevollmächtigter bestellt worden ist. Vertreter kann nur eine natürliche Person sein. 
Gleichförmige Einwendungen, die die oben genannten Angaben nicht deutlich sichtbar auf 
jeder mit einer Unterschrift versehenen Seite enthalten, können unberücksichtigt bleiben. 
Gleiches gilt, wenn der Vertreter keine natürliche Person ist. 
 
Die Einwendungen werden an die Antragstellerin weitergegeben. Auf Verlangen der jeweiligen 
Einwenderinnen und Einwender werden deren Namen und personenbezogene Daten 
unkenntlich gemacht, soweit diese Angaben nicht zur Beurteilung des Inhalts der Einwendung 
erforderlich sind. 
 
Zur Erörterung der rechtzeitig erhobenen Einwendungen und Stellungnahmen wird in der 
Regel eine mündliche Verhandlung anberaumt, zu der die Beteiligten gesondert eingeladen 
werden. Der Termin der mündlichen Verhandlung wird im Anschluss an die Einwendungsfrist 
festgelegt. Diese ist nicht öffentlich. 
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Es wird darauf hingewiesen, dass 
 

- bei Ausbleiben einer beteiligten Person in der mündlichen Verhandlung auch 
ohne sie verhandelt werden kann; 

- die Personen, die Einwendungen erhoben haben, oder die Vereinigungen, die 
Stellungnahmen abgegeben haben, von der mündlichen Verhandlung durch 
öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt für den Regierungsbezirk Düsseldorf 
und in örtlichen Tageszeitungen benachrichtigt werden können, wenn mehr als 
50 Benachrichtigungen vorzunehmen sind; 

- die Zustellung der Entscheidung über die Einwendungen durch öffentliche 
Bekanntmachung ersetzt werden kann, wenn mehr als 50 Zustellungen 
vorzunehmen sind. 

 
Düsseldorf, 07. November 2024 
Bezirksregierung Düsseldorf 
- 54.06.01.03-13 - 
 
Im Auftrag 
gez. Jannik Arndt 
 
 
Der Oberbürgermeister 
Im Auftrag 
 
 
Eisenmann 
Fachbereichsleiterin 
Umweltamt 
 
 88-59 241 
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Sonstige Bekanntmachungen 
 

Suchthilfe direkt Essen gGmbH 
 

226/2024 

Jahresabschluss 2023 
 
Die Gesellschafterversammlung der Suchthilfe direkt Essen gGmbH hat am 27. Juni 2024 
den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 mit einem Jahresergebnis in Höhe von 0,00 € 
festgestellt.  
 
Jahresabschluss und Lagebericht können innerhalb der zwei auf diese Mitteilung folgenden 
Wochen während der Geschäftszeiten im Verwaltungsgebäude der Suchthilfe direkt Essen 
gGmbH, Hoffnungstr. 24, 45127 Essen, eingesehen werden. 
 
Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes beauftragte Märkische 
Revision GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft hat am 
30. April 2024 folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk für die Suchthilfe direkt 
Essen gGmbH erteilt: 
 
„Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 
 
An die Suchthilfe direkt Essen gGmbH, Essen: 
 
Prüfungsurteile 
 
Wir haben den Jahresabschluss der Suchthilfe direkt Essen gGmbH, Essen, – bestehend 
aus der Bilanz zum 31.12.2023 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar bis zum 31.12.2023 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bi-
lanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht 
der Suchthilfe direkt Essen gGmbH, Essen, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. 
Dezember 2023 geprüft. Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonne-
nen Erkenntnisse 
 
● entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deut-

schen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und ver-
mittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage 
der Gesellschaft zum 31. Dezember 2023 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäfts-
jahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 und 

 
● vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage 

der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang 
mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und 
stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.  

 
Gemäß § 322 Abs.3 Satz1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen 
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 
 
Grundlage für die Prüfungsurteile 
 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstim-
mung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festge-
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stellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere 
Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung 
des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres 
Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhän-
gig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vor-
schriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit die-
sen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungs-
nachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum 
Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 
 
Wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmens-
tätigkeit 
 
Wir verweisen auf die Ausführungen der Geschäftsführung im Lagebericht Abschnitt „C. 
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung“. Dort ist ausgeführt, dass der Fortbe-
stand der Gesellschaft auch zukünftig von der finanziellen Unterstützung des Hauptgesell-
schafters Stadt Essen abhängig ist. Dies umfasst auch die Verfügbarkeit ausreichender Li-
quidität, um jederzeit fälligen Zahlungsverpflichtungen nachkommen zu können. Diese Gege-
benheiten deuten auf das Bestehen einer wesentlichen Unsicherheit hin, die bedeutsame 
Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwer-
fen kann und die ein bestandsgefährdendes Risiko im Sinne des § 322 Abs. 2 Satz 3 HGB 
darstellt. Unsere Prüfungsurteile sind bezüglich dieses Sachverhaltes nicht modifiziert. 
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresab-
schluss und den Lagebericht 
 
Die gesetzlichen Vertreter sind für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deut-
schen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentli-
chen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Fer-
ner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Über-
einstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig 
bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von 
wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist. 
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwort-
lich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. 
Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortfüh-
rung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig anzugeben. Darüber sind sie verantwort-
lich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten 
entgegenstehen. 
 
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lagebe-
richts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in 
allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen ge-
setzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrun-
gen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung 
eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen 
Vorschriften zu ermöglich, und um ausreichend geeignete Nachweise für die Aussagen im 
Lagebericht erbringen zu können. 
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Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts 
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresab-
schluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen 
Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der 
Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie 
mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen ge-
setzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile 
zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.  
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass 
eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschafts-
prüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstel-
lungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich an-
gesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt 
die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftli-
chen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 
 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische 
Grundhaltung. Darüber hinaus 
 
● identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbe-

absichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen 
und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen 
Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere 
Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht 
aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße be-
trügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irre-
führende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten 
können. 

 
● gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses rele-

vanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten 
Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den 
gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsur-
teil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben. 

 
● beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten 

Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Ver-
tretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

 
● ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen 

Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unter-
nehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine 
wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten 
besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, 
dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsver-
merk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht auf-
merksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges 
Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grund-
lage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnach-
weise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass 
die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 
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● beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlus-
ses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegen-
den Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter 
Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-
lage der Gesellschaft vermittelt. 

 
● beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Geset-

zesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens. 
 
● führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten 

zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeig-
neter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorien-
tierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen 
Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten 
Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunfts-
orientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht 
ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse we-
sentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.  

 
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten 
Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, ein-
schließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung 
feststellen. 
 
Essen, den 30. April 2024 
 
Märkische Revision GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft 
 
Karl-Heinz Berten ppa. Peter Bonk 
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer“ 
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Sparkasse Essen 
 

227/2024 

Kraftloserklärungen von Sparurkunden 
 
Der Vorstand der Sparkasse Essen hat die zu den nachstehend aufgeführten Konten ausge-
stellten Sparurkunden für kraftlos erklärt: 
 
 300 242 499 6 341 126 106 2 
 341 126 107 0 341 126 108 8 
 300 181 220 9 415 126 016 5 
 
Essen, den 20.11.2024 Sparkasse Essen 
 Erler Hark 
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Öffentliche Zustellungen 
 

228/2024 

Liste der öffentlichen Zustellungen 
 
Zum Zwecke der öffentlichen Zustellung gem. § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes 
vom 12.08.2005 (BGBl. I S. 2354) in Verbindung mit § 1 des Landeszustellungsgesetzes 
NRW vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der jeweils gültigen Fassung wird für Nachge-
nannte(n) die Bekanntmachung eines Schreibens an der Anschlagtafel im Erdgeschoss des 
Rathauses, Porscheplatz 1, ausgehändigt. 
 
Name, Vorname letzte bekannte Anschrift zuständiges Amt 
 
ABEGA Trade & Bredeneyer Str. 2 Finanzbuchhaltung und 
Consulting GmbH 45133 Essen Stadtsteueramt, 
   88-21 458 
 
Al-Saede, Lindenallee 55 JobCenter Essen 
Haider Hassan Lueibe 45127 Essen Zentr. Dienste, 
   88-56 588 
 
Altmann, Markus Lindenallee 55 JobCenter Essen Mitte, 
 45127 Essen  88-56 133 
 
Bilgi, Ömer Lindenallee 55 JobCenter Essen Mitte, 
 45127 Essen  88-56 103 
 
Cirpaci, Anita Altenessener Str. 6 Amt für Soziales und Wohnen 
 45141 Essen Elterngeldstelle für die Städte 
  Mülheim, Essen, Oberhausen, 
   88-50 517 
 
Ergashev, Nurillokh Lindenallee 55 JobCenter Essen Mitte, 
 45127 Essen  88-56 103 
 
Erkan, Mehmet Lindenallee 55 JobCenter Essen Mitte, 
 45127 Essen  88-56 133 
 
Franzkowiak, Lindenallee 55 JobCenter Essen Mitte, 
Justin Lukas 45127 Essen  88-56 133 
 
Gholamali-Magdabadi, Osnabrücker Str. 1 JobCenter Essen Süd II, 
Mehdi 45145 Essen  88-57 133 
 
Hamshash, Mohamad Chazal Road 20 Zentrale Ausländerbehörde, 
 41179 Mönchengladbach  88-38 833 
 
Kleine, Robert-Koch-Str. 2 JobCenter Essen Süd I, 
Maurice Dominic 45147 Essen  88-56 714 
 
Konzept Security GmbH Landstr. 71 Finanzbuchhaltung und 
 45968 Gladbeck Stadtsteueramt, 
   88-21 458 
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Name, Vorname letzte bekannte Anschrift zuständiges Amt 
 
Korolenko, Ivan  Jugendamt, 
   88-51 636 
 
Kossin, Marc Lindenallee 55 JobCenter Essen Mitte, 
 45127 Essen  88-56 103 
 
Lange, Marco Lindenallee 55 JobCenter Essen Mitte, 
 45127 Essen  88-56 133 
 
Lifesize GmbH Schloßschmidstr. 5 Finanzbuchhaltung und 
 80639 München Stadtsteueramt, 
   88-21 458 
 
Ludwig, Miguel Hugo Lindenallee 55 JobCenter Essen Mitte, 
 45127 Essen  88-56 133 
 
Marsching, Carsten Lindenallee 55 JobCenter Essen Mitte, 
 45127 Essen  88-56 133 
 
Rajabi, Lindenallee 55 JobCenter Essen Mitte, 
Mohammad Azim 45127 Essen  88-56 133 
 
Renken, Christoph Lindenallee 55 JobCenter Essen Mitte, 
 45127 Essen  88-56 133 
 
Schüler, Chris Lindenallee 55 JobCenter Essen Mitte, 
 45127 Essen  88-56 133 
 
Wajs, Felicjan Bruchstr. 57 JobCenter Essen Nord-Ost, 
 45327 Essen  88-56 444 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass das jeweilige Schriftstück zwei Wochen nach Aushang der 
Benachrichtigung als zugestellt gilt. 
 
 




